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Vorlage
 

Auskunft erteilt: Herr Osteroth 2009/0054 
Telefon: 02521 29-330 öffentlich 

Löschung des Brückengeländers der Brücke Oststraße aus der Denkmalliste 

Beratungsfolge: 

22.04.2009 Schul-, Kultur- und Sportausschuss Beratung 
28.04.2009 Rat Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung 

Das Brückengeländer der Brücke Oststraße wird aus der Denkmalliste gelöscht.  
Kosten/Folgekosten 

Es entstehen keine Kosten oder Folgekosten. 
Finanzierung 

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 
Begründung: 
Rechtsgrundlagen 

Die Gemeinde ist nach § 3 Absatz 2 Denkmalschutzgesetz NRW dazu verpflichtet eine Denkmalliste 
zu führen und ggf. eine Löschung vorzunehmen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen gemäß § 3 
Absatz 4 Denkmalschutzgesetz NRW nicht mehr vorliegen. 
Erläuterungen 

Bei dem Umbau der Oststraße ist eine Sanierung der Wersebrücke vorzunehmen. Diese Brücke ist in 
der Liste der erhaltenswerten Baulichen Anlagen als Denkmal eingetragen. Bestandteile des Denk-
mals sind neben dem Gewölbe auch die Geländer dieser Brückenanlage.  

Im Zuge der Arbeiten müssen für die Straßenbaumaßnahmen die Geländer entfernt werden. Die er-
neute Errichtung der Geländer in der bisherigen Form würde nicht den heutigen Sicherheitsanforde-
rungen entsprechen. Sowohl die erforderliche Höhe, als auch die Öffnungsgrößen genügen nicht den 
in den Baugesetzen geforderten Maßen.  

Die Geländer soweit umzurüsten, dass diese Erfordernisse erfüllt werden und vor allen Dingen die 
Verkehrssicherungspflicht eingehalten wird, würde die Denkmaleigenschaft dieser Bauteile außer 
Kraft setzen.  

Die Verwaltung schlägt im Einvernehmen mit dem Amt für Denkmalpflege in Münster vor, die Denk-
maleigenschaft der Geländer aufzuheben und die Geländer dem Schmiedemuseum an der Clemens-
August-Straße zur Verfügung zu stellen. 

 
Anlage/n: 
ohne  
 


